
 
 

57. Jahrgang           6. März 2024     KW 10 
 

Öffnungszeiten des Rathauses 
Montag 9.00 – 12.00 Uhr & 15.00 – 18.00 Uhr 
Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr & 15.00 – 17.00 Uhr 
Durch Wahrnehmung von Terminen außerhalb des  
Rathauses können Sprechzeiten des Bürgermeisters 
entfallen. Wichtige Termine, auch außerhalb der  
normalen Sprechzeiten, können jederzeit telefonisch 
vereinbart werden. 
Tel. dienstlich 1648 privat 07357 / 2672 
 

Ärztlicher Notfalldienst 
Bereitschaftsdienst:  Notrufnummer   116 117 
Bereitschaftsdienst-Zeiten: 
Mo/ Di/ Do: 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Mi:      13.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Fr:               16.00 – 8.00 Uhr des Folgetages, 
Sa/ So/ Feiertage: 8.00 – 8.00 Uhr des Folgetages. 
 

Öffnungszeiten Notfallpraxis im  
Kreiskrankenhaus Ehingen  
(gegenüber Information am Haupteingang) 
Sa, So, Feiertage (auch 24./31.12.):    8.00 – 18.00 Uhr 
Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich.  
An Werktagen ist die Notfallpraxis nicht besetzt. 
 

Zahnärztlicher Notfalldienst 
Zu erfragen unter Tel. 0761 / 120 120 00 
Zahnmedizinische Patientenberatung 
Tel. 0800 / 47 47 800 - mittwochs 15.00-18.00 Uhr 
 

Wochenenddienst d. Sozialstation 
Zu erfragen unter Tel.: 07393 / 3882 
 

Pflegestützpunkt Alb-Donau-Kreis 
Sternplatz 5, 89584 Ehingen 
Claudia Litzbarski : Tel. 07391 / 779 2476 
Dienstag, Donnerstag und Freitag 
claudia.litzbarski@alb-donau-kreis.de 
 
 
 
 
 
 
 

Apothekenbereitschaftsdienst 
Apotheken-Notdienstfinder, Festnetz: 0800/0022833  
(kostenfrei), Handy: 22833 (max. 69 ct/Min),  
oder unter www.lak-bw.de/notdienstportal 
Der Notdienst beginnt jeweils um 08.30 Uhr und  
endet um 08.30 Uhr des Folgetages. 
 

Do.,  07.03. Rats-Apotheke, Ehingen 
Fr.,  08.03. Linden-Apotheke am Sternplatz, Ehingen 
Sa.,  09.03. Donau Apotheke, Rottenacker 
So.,  10.03. Neue Apotheke, Laupheim 
Mo., 11.03. Marien-Apotheke, Ehingen 
Di.,  12.03. St. Martins-Apotheke, Allmendingen 
Mi.,  13.03. 7-Schwaben-Apotheke, Laupheim 
 

Standesamtliche Nachrichten 
Wir gratulieren den Eltern  
Katharina Weinmann und Timo Schick  
zur Geburt Ihres Sohnes Salo am 21.02.2024. 
 

 

Abfallsammlungen 
Altkleider/Schuhsammlung:   Freitag 08.03. ab 8.30 Uhr 
Problemstoffannahme im Entsorgungszentrum  
Ehingen:              Samstag, 09.03.   13.00 – 16.00 Uhr 
Restmülltonne:  Dienstag, 12.03. 
Blaue Tonne:   Mittwoch, 13.03. 
 

Termine auf einen Blick 
Musikverein Lyra Unterstadion 
Samstag, 09.03.   13.50 Uhr   Jugendwertungsspiel 
Siehe auch unter Vereinsnachrichten 

 
SV Unterstadion – Abt. Tischtennis 
Do. 07.03., Sa. 09.03., Sa. 14.03. 
Spiele 
Siehe auch unter Vereinsnachrichten 
 
 
 

 

 
 
Redaktionsschluss Amtsblatt 
Mittwoch 12.00 Uhr 
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Wichtige Rufnummern 
Polizeinotruf (Unfall, Überfall)                   110 
Polizeiposten Munderkingen               91560 
Polizeirevier Ehingen      07391-5880 
Notruf (Feuerwehr/Rettungsdienst)                   112 
ausschließl. Krankentransporte      0731-19222 
Kreiskrankenhaus Ehingen      07391-5860 
Feuerwehr                    6928 
Kommandant M. Hipper                    0151-70151545 

 

Störungsdienst - Strom - EnBW 0800-3629477 
Störungsstelle - Gas  0800-0824505 
 

Bezirksschornsteinfeger Zeh 07333-954610 
Landratsamt Ulm         0731-185-0 
Landratsamt Ehingen       07391-779-0 
Deponie-Litzholz        07391-5528 
 

Telefonseelsorge           0800-1110111 
Caritas Ehingen                         07391-707311 
Notfallseelsorge Ulm/ADK                       0731-1617102 
Giftnotruf                0761-19240 
 

GH-Schule Oberstadion           07357-623 
Mehrzweckhalle Oberstadion       07357-92119 
Gemeindesaal                  91224 
Kindergarten                    6722 

Wichtige Links 
Pegelüberwachung: noysee.netze-bw.de (mit Gastzugang) 
Online Mietspiegel der Gemeinden der VG Munderkingen: 
https://online-mietspiegel.de/vgmunderkingen  

 

Nahversorgung in der Gemeinde 
 

Geflügelhof Rehm, Am Stehenbach 13 
Täglich 8.00 Uhr – 20.00 Uhr Selbstbedienung 
 

Frischgeflügel: 
Donnerstag 10.00 – 11.00 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr 
Freitag  10.00 – 11.00 Uhr & 14.00 – 17.00 Uhr 

 

Engler`s Mühlenbäckerei 
Freitag  ca. 10.00 Uhr Parkplatz Schlegel-Werbung  
Freitag ca. 10.15 Uhr Bettighofen Gasthaus Rose 
 

Bäckerei Traub 
Mittwoch   ca. 7.45 – 8.05 Uhr Gemeindezentrum 
Samstag   ca. 6.30 – 7.00 Uhr Gemeindezentrum 
 
 
 

 
 

________________________________________________________________________________ 
 

A m t l i c h e  M i t t e i l u n g e n  d e r  G e m e i n d e 
________________________________________________________________________________ 
 

Gemeinderat Unterstadion 
Bericht Gemeinderatssitzung 04.03.2024 

TOP 1 Bericht des Bürgermeisters 
A. Auf dem Friedhofsgelände musste eine Birke durch das Fachunternehmen Grabler, Stafflangen, 

fachgemäß gefällt werden. Die Verkehrssicherung konnte wegen dem abgebrochenen Totholz 
nicht mehr gewährleistet werden. Vgl. auch den Bericht im Amtsblatt. Bereits beim 2018 erstellten 
Baumgutachten (Baumkataster) für alle Bäume auf dem Friedhofsgelände, wurde bei diesem 
Baum bereits mehrere Totholzäste dokumentiert. Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

B. Noch im vergangenen Jahr wurde der Spielplatz beim Sportplatz auf deren Sicherheit durch ein 
Fachunternehmen geprüft. Größere Beanstandungen wurden nicht festgestellt, kleinere Mängel 
wurden durch den Bauhof bereits repariert. Unabhängig davon wurde die Vogelnestschaukel er-
neuert. Der Kostenaufwand betrug 1.465 €. Diese Schaukel wird stark frequentiert und wurde be-
reits 2mal repariert. Deshalb war eine Ersatzbeschaffung notwendig. Wir wünschen allen Spiel-
platznutzern einen schönen und sicheren Aufenthalt. 

C. Die 6. Satzung vom 09.01.2024 zur Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung vom 
25.07.2004 wurde dem Landratsamt angezeigt. Die Satzungsänderung wurde vom LRA bestätigt 
und ist am 01.02.2024 in Kraft getreten. Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

D. Herzlichen Dank an die Landjugend für die Organisation des Funkenbaus 2024. Vielen Bürgerin-
nen und Bürger waren am Funkensamstag vor Ort und beobachteten das Abrennen des Funkens.  

E. Die Erdgas Südwest informiert zurzeit alle Gebäudeeigentümer, dass das in Unterstadion verlegte 
Erdgasnetz auch „Wasserstofftauglich“ ist. Es werden an alle Haushalte Flyer verteilt. Wann Was-
serstoff geliefert werden kann und welche Anforderungen an ihre Heizanlage gestellt wird, können 
sie bei der Erdgas Südwest direkt erfragen. Ansprechpartner ist Herr Harmuth, 07393-958144, 
m.harmuth@erdgas-suedwest.de. Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

F. Der Kostenaufwand (Anteil für die Gehwegabsenkung incl. Entwässerung) der bürgerlichen Ge-
meinde für den barrierefreien Zugang zu unserer Dorfkirche hat 6.238 € betragen.  

G. Die Abgasuntersuchung und Jahresinspektion unseres Feuerwehrfahrzeuges (MLF) kostete 2.300 
€. Das FW-Auto sollte im Notfall immer fahrtüchtig sein, daher ist ein umfassender Kundendienst 
notwendig. 

TOP 2 Vorbereitung der Europa- und Kommunalwahlen (Gemeinderats- und Kreistagswahl) am 
09.06.2024 - Bestellung des Gemeindewahlausschusses - 
Am 09.06.2024 finden die regelmäßigen Wahlen zum Europaparlament, Kreistag und Gemeinderat 
statt. Diese Wahlen werden gleichzeitig an einem Tag durchgeführt. 
Die Leitung der Gemeinderatswahl und die Feststellung des Wahlergebnisses obliegen dem Gemein-
dewahlausschuss.  
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Bei der Wahl der Kreisräte leitet er die Durchführung der Wahl in der Gemeinde und wirkt bei der Fest-
stellung des Wahlergebnisses mit. 
Der Gemeindewahlausschuss besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und mindestens zwei 
Beisitzern. Der Bürgermeister ist, sofern er nicht Wahlbewerber ist, Kraft Gesetz Vorsitzender. Ihm ob-
liegen die laufenden Geschäfte bei der Gemeinderatswahl und die örtlichen Geschäfte bei der Wahl der 
Kreisräte und der Europawahl. Die Beisitzer und deren Stellvertreter wählt der Gemeinderat aus den 
Wahlberechtigten. Der Schriftführer und die Hilfskräfte werden vom Bürgermeister bestellt. Der Ge-
meinderat fasste einstimmig folgende Beschlüsse: 
Der Gemeindewahlausschuss setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzender: Bürgermeister Uwe Hand-
grätinger, 1. Stellvertreterin Monika Demmelmaier, 2. Stellvertreter Stefan Götz, als weitere Beisitzer 
wurden Elvira Braig, Irmgard Burger, Ingeborg Erhardt, Klaus Fesseler, Bruno Hipper, Sonja Rapp, 
Tanja Rieger, Heike Rehm und Sabine Stiehle bestellt. Bei Bedarf werden weitere Hilfskräfte vom Bür-
germeister bestellt. Die Gemeinde Unterstadion bildet einen Wahlbezirk. Der Gemeindewahlausschuss 
erledigt zugleich auch die Aufgaben des Wahlvorstandes. Die Wahlzeit beginnt um 08.00 Uhr und endet 
um 18.00 Uhr. Als Wahllokal wird das Rathaus, Kirchstraße 3, Sitzungssaal festgelegt. Das Briefwahler-
gebnis der Gemeinderatswahl und der Kreistagswahl wird gemeinsam mit dem Urnenwahlergebnis der 
Gemeinde ermittelt. Bereits heute wird den genannten Wahlhelfern für diesen ehrenamtlichen Dienst 
unser Dank ausgesprochen. 

TOP 3 Bestätigung der Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2024 -Bekanntgabe- 
Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 14.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der vom Ge-
meinderat am 29.01.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushalts-
jahr 2024 bestätigt. Der Haushaltserlass des Landratsamtes wurde dem Gemeinderat zur Kenntnis ge-
bracht. 

TOP 4 Abrechnung der Betriebskostenumlage 2022 des Kindergarten St. Josef 
Der Vorsitzende trägt die Abrechnung vom 04.10.2023 des Kath. Verwaltungszentrum Ehingen über 
die Beteiligung der Gemeinde Unterstadion am Betriebskostenabmangel 2022 am Kindergarten Unter-
stadion vor. Der zu verteilende Abmangel setzt sich wie folgt zusammen: Betriebskosten des Kinder-
gartens 2022 betragen 274.049,89 € (Vorjahr 246.872,64 €). Davon hat die Gemeinde Unterstadion lt. 
Überleitungsvertrag vom 19.12.1997 und 08.03.2004 mit 63% eine Grundförderung von 172.651,43 € 
zu übernehmen. Von dieser Grundförderung werden Elternbeiträge von 39.291,50 € und weiteren an-
deren Einnahmen von 1.722,90 € abgezogen, sodass ein Restabmangel von 60.384,06 € verbleibt. An 
diesem Restabmangel beteiligt sich die Gemeinde ebenfalls lt. Vertrag mit 53% = 32.003,55 €. Zuzüg-
lich der vertraglich festgelegten Leitungsfreistellung von 11.269,00 €. 
Der Gesamtabmangel (brutto) der Gemeinde beträgt somit 215.923,98 €. Bauliche Investitionen sind im 
Jahr 2022 keine angefallen. 
Für den Kindergartenbetrieb hatte die Gemeinde vom Land im Jahr 2022 einen Lastenausgleich von 
82.298,30 € erhalten, sodass ein Nettokostenabmangel von 133.625,68 € verbleibt. Für die Abrech-
nungsjahre 2024 und folgende sind aufgrund der Kindergartenerweiterung mit wesentlich höheren Ab-
mangelbeteiligungen zu rechnen, zumal für das zusätzliche Personal die Personalkosten zu 100% 
übernommen werden müssen. Der Gemeinderat nahm Kenntnis. 

TOP 5 Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB 
Die Eigentümer von Flst. 48/1, Am Stehenbach 5, beantragen eine Wohnhauserweiterung sowie den 
Neubau einer Garage auf diesem Grundstück. Die gesetzlichen und baurechtlichen Vorgaben (§ 34 
BauGB) werden eingehalten. Der Gemeinderat stellte einstimmig sein Einvernehmen zu dem geplanten 
Bauvorhaben einstimmig her.  
Die Eigentümer von Flst. 841, Kirchstraße 53, beantragen in einer Bauvoranfrage den Neubau einer 
Fahrzeuggarage. Hier ist als planrechtliche Grundlage der Bebauungsplan „Hintere Wiesen“ maßge-
bend. Aus Platzgründen (Erweiterung der best. Gerätelagerhalle) soll die vorhandene Baugrenze mit 
dieser Garage überbaut werden. Aufgrund der dargelegten Gründe und der weiteren Nutzung dieses 
Grundstücks, hat der Gemeinderat dieser Befreiung und dem Einvernehmen zugestimmt. Nachbar-
rechtliche Belange werden damit auch nicht tangiert. Maßgebend für die Genehmigung oder Ablehnung 
dieser Bauvoranfrage ist allerdings die Straßenbaubehörde des Landkreises. Entsprechend dem Stra-
ßengesetz gibt es Abstandsvorgaben zur Bebauung wegen der vorbeiführenden Kreisstraße 7415. Wie 
dieser Abstand letztlich festgesetzt wird, entscheidet die Straßenbaubehörde.  
Nach Zustimmung des Gemeinderats wurde ein weiteres Baugesuch auf die Tagesordnung genom-
men. Damit konnte über ein weiteres Baugesuch beraten werden. Der Eigentümer von Flst. 381/6, Hol-
derbreite 7, beantragte den Neubau eines Carports. Maßgebend für dieses Bauvorhaben ist der Bebau-
ungsplan „Stützenäcker II Erweiterung“. Der Gemeinderat stellte einstimmig sein Einvernehmen her. 
Bei der anschließenden nichtöffentlichen Sitzung wurde über Grundstücksgeschäfte informiert.  
gez. Uwe Handgrätinger, Bürgermeister 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

Schornsteinfegermeister Steffen Zeh 
 

Ab Freitag, 8.3.2024 ist die Fa. Zeh-Schornsteinfegerbetrieb zuerst in Bettighofen und im Anschluss 
in Unterstadion, um bei Ihren Kunden die Messung der Heizungen durchzuführen! 
________________________________________________________________________________ 
 

TÜV für landwirtschaftliche Fahrzeuge und Anhänger  
 

Nach Absprache mit dem Technischen Überwachungsdienst (TÜV) Ehingen ist vorgesehen, am  
 

Samstag, 23.03.2024 ab 10.30 Uhr 
eine Überprüfung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Autoanhängern durchzuführen. Wir bitten 
Sie, sich bis spätestens Dienstag, 19.03.2024 bei der Gemeindeverwaltung anzumelden.  
Wir werden wie bisher eine Einteilung entsprechend der Anmeldung vornehmen, damit keine längeren 
Wartezeiten entstehen.  
Sie erreichen uns telefonisch unter Tel: 1648 oder per email unter info@unterstadion.de  
________________________________________________________________________________ 
 

 

M i t t e i l u n g e n  Ä m t e r  u n d  B e h ö r d e n 
________________________________________________________________________________ 
 

Abwasserverband Raum Munderkingen 
 

Als Vorsitzender des Abwasserzweckverbands Raum Munderkingen gebe ich mit Freude bekannt, 
dass auf den Dächern der Betriebsgebäude der Kläranlage in Rottenacker eine Photovoltaik-Anlage in 
Betrieb genommen wurde. Mit einer Investition von rund 80.000 € konnten wir eine nachhaltige Ener-
giequelle mit einer Kapazität von 57,8 kWp integrieren. Diese Maßnahme ist insbesondere vor dem 
Hintergrund der energieintensiven Prozesse in Kläranlagen bedeutend. Aktuell verbraucht die Kläran-
lage ca. 680.000 kW im Jahr. 
Die Photovoltaik-Anlage wird dazu beitragen, einen Teil des Energiebedarfs unserer Kläranlage zu de-
cken und somit die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Kläranlagen verbrauchen beträchtliche Men-
gen an Energie, und die Integration erneuerbarer Energiequellen ist ein Schritt in Richtung Effizienz 
und Umweltfreundlichkeit. Ein Anschluss an das naheliegende Wasserkraftwerk wird gerade vom bera-
tenden Ingenieur Dr. Werner Maier untersucht. „Das wäre ein weiterer bedeutender Schritt“ bestätigt 
Geschäftsführer Markus Mussotter für die Nachhaltigkeit und Kostenreduktion. Diese Investitionen sind 
nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch finanziell vorteilhaft, da sie langfristig die Energiekosten 
senken werden. 
Die Photovoltaik-Anlage ist ein Ergebnis gemeinsamer interkommunaler Anstrengungen und zeigt, 
dass durch kooperative Maßnahmen positive Veränderungen erreicht werden können. Ein Miteinander 
das sich auszahlt. 
 

 

 Klärwärter Roland Butz u. BM Karl Hauler besichtigen die Anlage 
 
gez. Karl Hauler, Verbandsvorsitzender 
 

________________________________________________________________________________ 
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Zweckverband Interkommunales   Gewerbegebiet Munderkingen 08.03.2024 
Alb-Donau-Kreis 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss 
 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 
 

1. Bebauungsplanvorentwurf „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311,  
2. Erweiterung“ 

2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplanvorentwurf „Gewerbe- und Industriegebiet 
an der B311, 2. Erweiterung“ 

 

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen,  
Gemarkung Munderkingen 

 

Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen hat in öffentlicher Sitzung am 05.03.2024 
beschlossen, den Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 2. Erweiterung“, gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch und die Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften „Gewerbe- und Industriegebiet an 
der B 311, 2. Erweiterung“, nach dem Verfahren für den Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-Württemberg aufzustellen und jeweils beschlossen eine frühzei-
tige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchzuführen. 
 

Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 2. Erweiterung“ sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets in süd-
westlicher Richtung geschaffen werden. Durch die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets soll unter 
anderem den ortsansässigen Gewerbebetrieben eine Erweiterungsmöglichkeit angeboten und zugleich die 
Ansiedelung zweier neuer bereits bekannter Gewerbebetriebe ermöglicht werden. Dadurch werden zum einen 
Arbeitsplätze ortsansässiger Gewerbebetriebe gesichert und zum anderen neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Der Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 2. Erweiterung“ wird aufgestellt, 
um die planungsrechtliche Grundlage zur Erschließung der Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets 
zu ermöglichen und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern. Es wird ein Gewerbegebiet ausge-
wiesen. 
 

Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich südwestlich des interkommunalen Gewerbegebiets 
auf Gemarkung Munderkingen. Südlich und westlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen (Ackerflä-
chen) an. Im Norden und Osten grenzt der Bebauungsplan an bestehende gewerbliche Nutzungen. Bei den 
Flächen innerhalb des Plangebiets handelt es sich ebenfalls um landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker-
flächen). Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke Nr. 292, 294 sowie teilweise 291, 182, 184, 185, 186, 
188. Die Größe des Plangebiet beträgt in dieser Abgrenzung ca. 1,41 ha. 
Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt abgegrenzt: 
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Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanvorentwurf die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 
1.), für den Vorentwurf der Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und der 
Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 05.03.2024. 
 

Der Beschluss des Zweckverbands interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen über die Aufstellung des 
Bebauungsplans sowie der Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch bzw. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung BW ortsüblich bekannt ge-
macht. 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu 
der Planung zu äußern. 
 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der Vorentwurf der Örtlichen Bauvorschriften werden mit Begrün-
dung und den nach Einschätzung des Zweckverbands interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen 
(hier artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom 01.02.2024 und Bodengutachten vom 23.01.2024) 
 

von Montag, dem 11.03.2024 bis Freitag, dem 12.04.2024, 
 

auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/bauleitplanung+der+zweckverbaende.html veröf-
fentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link 
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Bebauungsplans an folgender öffentlich 
zugänglichen Stelle einsehbar: 
 

-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten: 
 Montag bis Freitag    vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 12.04.2024, Stel-
lungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektronisch zu über-
mitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während der Öffnungszeiten bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Post-
weg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich 
vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 

Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur zum Zweck des 
Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der Verwal-
tungsgemeinschaft Munderkingen (https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html) veröffent-
licht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 

Munderkingen, den 08.03.2024 
gez. Thomas Schelkle, Verbandsvorsitzender 

________________________________________________________________________________ 
 

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen  08.03.2024 
Alb-Donau-Kreis 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Aufstellungsbeschluss 
 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 
 

1. Bebauungsplanvorentwurf „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311,  
3. Erweiterung“ 

2. Örtliche Bauvorschriften zum Bebauungsplanvorentwurf „Gewerbe- und Industriegebiet 
an der B 311, 3. Erweiterung“ 

 

Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen,  
 

Die Verbandsversammlung des Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen in öffentlicher 
Sitzung am 05.03.2024 beschlossen, den Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311,  
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3. Erweiterung“, gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch und die Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften „Ge-
werbe- und Industriegebiet an der B311, 3. Erweiterung“, nach dem Verfahren für den Bebauungsplan gemäß 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden-Württemberg aufzustellen und be-
schlossen eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch durchzuführen. 
 

Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 3. Erweiterung“ sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets in süd-
westlicher Richtung geschaffen werden. Durch die Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets soll unter 
anderem den ortsansässigen Gewerbebetrieben eine Erweiterungsmöglichkeit angeboten und zugleich die 
Ansiedelung zweier neuer bereits bekannter Gewerbebetriebe ermöglicht werden. Dadurch werden zum einen 
Arbeitsplätze ortsansässiger Gewerbebetriebe gesichert und zum anderen neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Der Bebauungsplan „Erweiterung Gewerbe- und Industriegebiet an der B 311, 3. Erweiterung“ wird aufgestellt, 
um die planungsrechtliche Grundlage zur Erschließung der Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets 
zu ermöglichen und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern. Es wird ein Industriegebiet ausge-
wiesen. 
 

Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich südwestlich des interkommunalen Gewerbegebiets 
auf Gemarkung Munderkingen. Südlich, westlich und östlich grenzen landwirtschaftlich genutzte Flächen 
(Ackerflächen) an. Im Norden grenzt der Bebauungsplan an bestehende gewerbliche Nutzungen. Bei den 
Flächen innerhalb des Plangebiets handelt es sich ebenfalls um landwirtschaftlich genutzte Flächen (Acker-
flächen). Der Geltungsbereich umfasst teilweise die Flurstücke Nr. 182, 184, 185, 186, 188. Die Größe des 
Plangebiet beträgt in dieser Abgrenzung ca. 3,26 ha. 
 

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt abgegrenzt: 
 

 
 

Im Einzelnen gilt für den Bebauungsplanvorentwurf die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 
1.), für den Vorentwurf der Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften die Planzeichnung (Teil A) und der 
Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 05.03.2024. 
 

Der Beschluss des Zweckverbands interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen über die Aufstellung des 
Bebauungsplans sowie der Satzung zu den Örtlichen Bauvorschriften wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch bzw. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch i.V.m. § 74 Abs. 7 Landesbauordnung BW ortsüblich bekannt ge-
macht. 
 



 Seite 8 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu 
der Planung zu äußern. 
 

Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der Vorentwurf der Örtlichen Bauvorschriften werden mit Begrün-
dung und den nach Einschätzung des Zweckverbands interkommunales Gewerbegebiet Munderkingen we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und umweltbezogenen Informationen 
(hier artenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom 01.02.2024 und Bodengutachten vom 23.01.2024) 
 

von Montag, dem 11.03.2024 bis Freitag, dem 12.04.2024, 
 

auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/bauleitplanung+der+zweckverbaende.html veröf-
fentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link 
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Bebauungsplans an folgender öffentlich 
zugänglichen Stelle einsehbar: 
 

-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten: 
 Montag bis Freitag    vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 12.04.2024, Stel-
lungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektronisch zu über-
mitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während der Öffnungszeiten bei 
der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder schriftlich auf dem Post-
weg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet werden. Bei schriftlich 
vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben werden. Es wird darauf 
hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 

Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur zum Zweck des 
Bauleitplanverfahrens. Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der Verwal-
tungsgemeinschaft Munderkingen(https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html) veröffent-
licht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 

Munderkingen, den 08.03.2024 
Thomas Schelkle, Verbandsvorsitzender 

________________________________________________________________________________ 
 

Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

                                     Öffentliche Bekanntmachung 

Aufstellungsbeschluss der 15. Änderung der 1. Teilfortschreibung 2030 des Flächennut-
zungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit - 
 

Die Verbandsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen hat am 05.03.2024 in öffentlicher 
Sitzung beschlossen, den Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB zu ändern und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3  Abs. 1 BauGB durch-
zuführen. 
 

Ziel und Zweck der Planung 
Mit der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebiets in südwestlicher Richtung geschaffen werden. Durch die 
Erweiterung des Gewerbe- und Industriegebiets soll unter anderem den ortsansässigen Gewerbebetrieben 
eine Erweiterungsmöglichkeit angeboten und zugleich die Ansiedelung neuer bereits bekannter Gewerbebe-
triebe ermöglicht werden. Dadurch werden zum einen Arbeitsplätze ortsansässiger Gewerbebetriebe gesi-
chert und zum anderen neue Arbeitsplätze geschaffen. 
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Die Bebauungspläne werden aufgestellt, um die planungsrechtliche Grundlage zur Erschließung der Erwei-
terung des Gewerbegebietes im östlichen Bereich und des Industriegebiets im westlichen Bereich zu ermög-
lichen und die geordnete städtebauliche Entwicklung zu sichern.  
 

Das Plangebiet wird in der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes von Fläche für die Landwirtschaft in 
gewerbliche Baufläche umgewandelt. Insgesamt handelt es sich um eine Fläche von ca. 7,81 ha.  
 

 
 

Der Beschluss der Verbandsversammlung über die Aufstellung der 15. Flächennutzungsplanänderung wird 
hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Es besteht für jedermann die Möglichkeit die Planung mit Vertretern der Verwaltung zu erörtern und sich zu 
der Planung zu äußern. 
 

Der Vorentwurf der 15. Änderung der 1. Fortschreibung 2030 des Flächennutzungsplanes VG Munderkingen 
wird mit Begründung (jeweils mit dem Datum vom 05.03.2024) 
 

von Montag, dem 11.03.2024 bis Freitag, dem 12.04.2024 
 

auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter der Internet-Adresse 
https://www.vg-munderkingen.de/startseite/informationen/flaechennutzungsplanverfahren.html 
veröffentlicht und über das zentrale Internetportal des Bundes und der Länder unter folgendem Link 
https://www.uvp-verbund.de/kartendienste zugänglich gemacht. 
 

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet sind die Unterlagen des Flächennutzungsplans an folgender öffent-
lich zugänglichen Stelle einsehbar: 
 

-  Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Flur Erdgeschoss, Marktstraße 7, 89597 
 Munderkingen 
 Öffnungszeiten / Dienststunden: 
 Montag bis Freitag    vormittags   von 08:30 bis 11:45 Uhr 
 Montag bis Donnerstag   nachmittags   von 13:45 bis 16:00 Uhr 
 und nach telefonischer Vereinbarung 
 

Jedermann kann während der angegebenen Veröffentlichungsfrist, also bis einschließlich 12.04.2024, Stel-
lungnahmen an vg@munderkingen.de richten. Die Stellungnahmen sind vorzugsweise elektronisch zu über-
mitteln. Bei Bedarf können Stellungnahmen auch mündlich zur Niederschrift während der Öffnungszeiten / 
Dienststunden bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) vorgebracht oder 
schriftlich auf dem Postweg an die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen (Anschrift siehe oben) gesendet 
werden. Bei schriftlich vorgebrachten Stellungnahmen sollte die volle Anschrift der Beteiligten angegeben wer-
den. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfas-
sung über den Flächennutzungsplan unberücksichtigt bleiben können.  
 

Datenschutz 
Im Zuge der Bearbeitung von Stellungnahmen werden darin enthaltene personenbezogene Daten unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet; die Verarbeitung erfolgt nur zum Zweck des 
Bauleitplanverfahrens.  
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Weitere Informationen zum Datenschutz sind unter der Internetadresse der  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen unter https://www.vg-munderkingen.de/startseite/datenschutz.html 
veröffentlicht und liegen mit den o.g. Unterlagen öffentlich aus. 
Es wird weiter darauf hingewiesen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten auf der Grundlage des 
§ 3 BauGB in Verbindung mit Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
dem Landesdatenschutzgesetz erfolgt. 
 

Munderkingen, den 08.03.2024 
Thomas Schelkle, Verbandsvorsitzender  

________________________________________________________________________________ 

 

Zweckverband Musikschule Raum Munderkingen Alb-Donau-Kreis 

B e k a n n t m a c h u n g 

der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 
des Zweckverbands Musikschule Raum Munderkingen 

für das Haushaltsjahr 2024 
 

I. Aufgrund des § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit (GKZ) i.d.F. vom 16.07.1998 
(Ges.Bl.S. 418) und von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 27.07.2000 
(Ges.Bl. S. 581) hat die Verbandsversammlung am  06.02.2024  folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2024 beschlossen: 

 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt 

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen  

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 323.030 € 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -323.030 € 

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 0 € 

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0 € 

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 € 

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 € 

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 0 € 

 

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 323.030 € 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -323.030 € 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts 
 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 

0 € 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 0 € 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von 

0 € 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf 
 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von 

0 € 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 0 € 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus 
 Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 

0 € 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 

0 € 
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§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 €. 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €. 
 

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000 €. 
 

§ 5 Umlagen 

Der Verband erhebt im Haushaltsjahr 2024 
a.) Eine Verwaltungs- und Betriebskostenumlage (gemäß § 13 Abs. 4 I)  
 der Verbandssatzung) in Höhe von vorläufig  86.000,-- €. 
b.) Eine Kapitalumlage (gemäß § 13 Abs. 4 II) der Verbandssatzung)  
 in Höhe von  0,-- €. 
 

II. Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 26.02.2024 die Gesetzmäßigkeit der von der Ver-
bandsversammlung am 06.02.2024 beschlossenen Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2024 gem. § 18 GKZ i.V.m. § 81 GemO bestätigt. Die Haushaltssatzung enthält keine 
genehmigungspflichtigen Festsetzungen. 

III. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der 
Gemeindeordnung beim Erlass der vorstehend bekannt gemachten Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO 
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

IV. Auslegung des Haushaltsplans 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 liegt gem. § 81 Abs. 3 der Gemeindeordnung an sieben 
Tagen und zwar 

von  Montag, 11.03.2024 bis Dienstag, 19.03.2024 

je einschließlich bei der Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen, Herrn Mussotter, Zimmer Nr. 15, wäh-
rend der üblichen Dienststunden zur Einsichtnahme öffentlich aus. Bitte vereinbaren Sie zur eventuellen 
Einsichtnahme telefonisch einen Termin. 

Munderkingen, den 27.02.2024                                               gez. Schelkle, Verbandsvorsitzender 

________________________________________________________________________________ 
 

Anzeigepflicht bei Änderungen der versiegelten Flächen 
hinsichtlich der Niederschlagswassergebühr 
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Größe oder des Versiegelungsgrades des 
Grundstückes (z.B. durch Um- oder Anbauten, Anlegen der Außenanlagen etc.) um mehr als 10 m² laut 
Abwassersatzung anzuzeigen sind. 
Änderungen melden Sie bitte bei Frau Ullmann,  
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen,Tel. 07393/598-211 oder ullmann@munderkingen.de. 
Für Fragen bezüglich der Regenwassergebühr bzw. der versiegelten Flächen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung.    
Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen – Steueramt 
________________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Europäischer Sozialfonds Plus: Förderanträge für 2025 jetzt stellen 

In der Zeit vom 30. März bis zum 31. Mai 2024 können freie Träger der Wohlfahrtspflege, Vereine mit 
sozialem Engagement und Weiterbildungseinrichtungen Anträge auf Projektförderung aus EU Sozial-
fonds Plus-Mitteln für das Jahr 2025 stellen. Der Europäische Sozialfonds Plus (ESF Plus) ist das wich-
tigste Förderinstrument der Europäischen Union auf dem Gebiet der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungs-
politik. Für Beschäftigungsprojekte im Alb-Donau-Kreis stehen Mittel in einer Gesamthöhe von 165.000 
Euro bereit. 
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Gefördert werden Projekte im Alb-Donau-Kreis, die mehrere Zielrichtungen verfolgen: Zum einen geht 
es um Projekte zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit und der Teilhabechancen von Men-
schen, die besonders von Armut und Ausgrenzung bedroht sind. Gefördert werden beispielsweise Er-
ziehende, ältere Leistungsberechtigte sowie Menschen mit Behinderungen und Personen mit Migrati-
onshintergrund.  
Zum anderen sollen Schülerinnen und Schüler sowie andere junge Menschen gefördert werden. Hier 
geht es um die Vermeidung von Schulabbruch und die Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit. Eine 
weitere Zielgruppe sind Zuwanderer aus EU-Mitgliedsstaaten, Drittstaaten sowie Geflüchtete und Asyl-
suchende in sozialen Problemlagen. 
Grundlage der Projektförderung ist die „Regionale Arbeitsmarktstrategie im Alb-Donau-Kreis für die 
Umsetzung des Europäischen Sozialfonds“.  
 

Alle Anträge müssen sich ausdrücklich auf die Inhalte der Strategie und die Ausschreibung beziehen. 
Ein besonderes Augenmerkt wird auf die Definition von Zielen mit realisierbaren Erwartungen sowie auf 
die Indikatoren zur Projektwirkung gelegt. Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist die niederschwellige 
Sprachförderung außerhalb von Kursen. 
 

Alle Antragsunterlagen sind als Download auf der Webseite des Alb-Donau-Kreises, www.alb-donau-
kreis.de, abrufbar; dort unter dem Stichwort Dienstleistungen A-Z / Arbeit (soziale Hilfen). 
________________________________________________________________________________ 

 

Gemeinde Oberstadion Alb-Donau-Kreis 
Bei der Gemeinde Oberstadion ist zum 01.07.2024 die unbefristete Stelle in Teilzeit / Vollzeit 

Pädagogische Fachkraft (m/w/D) (§ 7 KiTaG 

im neu entstehenden Naturkindergarten Oberstadion zu besetzen. 

Unser Betreuungsangebot umfasst eine kleine, familiäre Gruppe mit insgesamt 20 Kindern.  

Wenn Sie eine inspirierende und verantwortungsvolle Aufgabe suchen, die Ihre Leidenschaft für Natur und Päda-

gogik vereint, freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung bis zum 15.04.2024 an die Gemeinde Oberstadion, 

Kirchplatz 29, 89613 Oberstadion oder per E-Mail an: kevin.wiest@oberstadion.de.  

Für weitere Informationen erreichen Sie Herrn Bürgermeister Kevin Wiest unter der Tel. 07357/9214-0. 

INTERESSIERT? Weitere Infos unter www.oberstadion.de/aktuelles 

________________________________________________________________________________ 
 

V e r e i n s n a c h r i c h t e n 
________________________________________________________________________________ 
 

SV Unterstadion  
 

Bestellaktion SVU-Bekleidungskollektion „Sport“ und „Fan“ 
 

Die bekannten Artikel können wieder bis So. 10.03.2024 bestellt werden. 
Bitte schriftliche Bestellung unter Angabe von: 

 Name  
 gewünschte/s Bekleidungsstück/e und Artikel-Nr. 
 Größe 
 evtl. gewünschte Initialen  
 Telefonnummer (für Rückfragen)  

per E-Mail an: fanartikel@sv-unterstadion.de  
 

Bilder und Beschreibung der Artikel sind auf der SVU-Homepage www.sv-unterstadion.de ersichtlich. 
Bei Rückfragen einfach unter obigem Kontakt melden. 
________________________________________________________________________________ 
 

SV Unterstadion – Abt. Tischtennis 
 

Ergebnisse vom letzten Spieltag:    SV Unterstadion II - SV Pfaffenhofen II           8:8 
  

Nächster Spieltag: 
Do. 07.03.2024 / 19:30 Uhr SV Unterstadion - Sport-Club Bach 
Sa. 09.03.2024 / 18:00 Uhr SV Unterstadion II - VfB Ulm III 
Do. 14.03.2024 / 19:30 Uhr SV Unterstadion - TSV Erbach II 
________________________________________________________________________________ 

 



 Seite 13 

________________________________________________________________________________ 
 

Musikverein Lyra Unterstadion 
 

Der Musikverein Lyra Unterstadion hat am Samstag seine diesjährige Jahreshauptversammlung 
abgehalten. 
Zu Beginn der diesjährigen Jahreshauptversammlung begrüßte Vorstand Christian Fiderer alle anwesen-
den Musikerinnen und Musiker, Mitglieder und Ehrengäste. Er konnte ebenfalls die beiden anwesenden 
Bürgermeister Uwe Handgrätinger und Kevin Wiest der 3 Winkelgemeinden Grundsheim, Ober- und Un-
terstadion begrüßen. In seinem Bericht teilte er mit, dass der Musikverein aktuell 185 aktive Musiker mit 
einem Durchschnittsalter von 26 Jahren und der Förderverein 250 Mitglieder zählt. Anschließend berich-
tete Fiderer über das vergangene Jahr und dessen Höhepunkte, zu welchen das Dreikönigskonzert, wel-
ches den Auftakt des Jubiläumsjahres des Musikvereins bildete, gehörte. Am Jubiläumswochenende fei-
erte der MV Lyra Unterstadion drei Tage lang sein 90-jähriges Jubiläum. Von einer Blasmusikparty, über 
ein Märchenkonzert und einen Sternmarsch durch das Ort bis zur traditionellen Dorfhockete war hier eini-
ges geboten, so Christian Fiderer. Vanessa Rapp, Schriftführerin des Musikvereins, berichtete über 39 
musikalische Veranstaltungen, 6 Ausschusssitzungen, 7 Festausschusssitzungen und 2 Jugendaus-
schusssitzungen. Veranstaltungen wie die musikalische Umrahmung der Maiandacht, einer Serenade vor 
dem Musikerheim in Unterstadion und dem Jubiläums- und Herbstfest rundeten das Vereinsjahr 2023 ab. 
Bernd Jerg gab seinen Bericht als Kassier für das abgelaufene Jahr 2023 ab. Von den beiden Kassenprü-
fern Peter Fischbach und Sonja Kopp wurde ihm eine vorbildliche Kassenführung bestätigt.  
Bürgermeister Handgrätinger führte die Entlastung aller Funktionäre einschließlich des Kassiers durch. Die 
Mitglieder stimmten einstimmig der Entlastung der gesamten Vorstandschaft zu. Er bedankte sich im Na-
men der Winkelgemeinden für das Engagement des Musikvereins im vergangenen Jubiläumsjahr 2023. 
Jugendleiterin Anna-Lena Vogel berichtete über 11 Neuanmeldungen für den Instrumentalunterricht und 6 
für den Blockflötenunterricht. 63 Kinder machen derzeit eine Ausbildung an einem Blas- oder Schlaginstru-
ment und 11 Kinder an der Blockflöte. Philipp Betz, Dirigent der Jugendkapelle, sprach in seinen Bericht 
unter anderem über die Teilnahme am Jugendwertungsspiel in Ringingen und das Märchenkonzert „Der 
gestiefelte Kater“ am Jubiläumfest. Dieses organisierte er gemeinsam mit der Dirigentin des Jugendvoror-
chesters Alexandra Liebhart. 60 Jungmusiker*innen und die Kinder des Kindergartens St. Josef aus Unter-
stadion faszinierten hier die Zuschauer, berichtete Alexandra Liebhart. Dirigent Klaus Fiderer berichte über 
44 Gesamtproben und 8 Registerproben und bedankte sich bei den fleißigsten Probenbesuchern mit ei-
nem Gutschein. Wiedergewählt wurde in diesem Jahr Christian Fiderer als 1. Vorsitzender, Vanessa Rapp 
als Schriftführerin und Nadine Burger als aktive Beisitzerin. Sein Amt als förderndes Mitglied gab Ludwig 
Auchter an Jürgen Schmid Ludwig ab. Ludwig Auchter war von 1997 bis heute passiver Beisitzer im Ver-
ein und somit 27 Jahre im Ausschuss vertreten. Zum Abschluss gab Vorstand Christian Fiderer im Jahres-
ausblick mit der Dorfhockete am 28. Juli und dem Herbstfest am 11. und 13. Oktober, die beiden High-
lights des Musikvereins in 2024 bekannt. 
Ehrungen fördernder Mitglieder 
Turnusgemäß werden alle 2 Jahre langjährige fördernde Mitglieder geehrt. Im Namen des Musikvereins 
„Lyra“ Unterstadion bedankte sich Christian Fiderer bei allen für die langjährige Mitgliedschaft sowie für 
die ideelle, materielle und finanzielle Unterstützung. 
Für 20- jährige Mitgliedschaft im Musikverein „Lyra“ Unterstadion wurden folgende Mitglieder geehrt. 
Auchter Frank, Bollinger Horst, Hertenberger Josef, Matheußer Zita, Pilger Bruno, Rapp Jacqueline, 
Spähn Maria, Stöhr Helmut, Wahl Markus. Als Dankeschön erhalten sie die bronzene Ehrennadel des 
Musikvereins und 1 Fl. Wein. 
Für 30- jährige Mitgliedschaft im Musikverein „Lyra“ Unterstadion wurden in diesem Jahr folgende 
Mitglieder: Blaser Rudolf, Boger Klaus, Branz Gehrhart, Götz Elmar, Lorenz Christina, Maier Wilfried 
und Schlegel Eugen geehrt. Als Dank und kleine Anerkennung erhalten sie die silberne Ehrennadel und 
ebenfalls eine Flasche Wein.  
Für 40- jährige Mitgliedschaft im Musikverein „Lyra“ Unterstadion wurden in diesem Jahr folgende 
Mitglieder geehrt: Britsch Josef, Diehr Roland, Fesseler Klaus, Fischbach Hubert, Huber Fritz sen, 
Kaspar Julius, Pöschel Ralf, Rehm Alfred, Rueß Emmi, Stiehle Anton, Traub Josef, Walter Wendelin 
Als Dank und kleine Anerkennung erhalten sie die goldene Ehrennadel und eine Flasche Wein.  
Für 50- jährige Mitgliedschaft im Musikverein „Lyra“ Unterstadion werden in diesem Jahr Ott Josef 
und Schweikert Albert geehrt. Als Dank und kleine Anerkennung erhalten sie eine Urkunde und 2 Fla-
sche Wein.  
Für 60- jährige Mitgliedschaft im Musikverein „Lyra“ Unterstadion wurde in diesem Jahr Schweikert 
Georg geehrt. Als Dank und kleine Anerkennung erhalten sie eine Urkunde und 2 Flasche Wein.  
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Bilder der anwesenden geehrten Mitglieder 

 
Bild: aktuelle Vorstandschaft des MV Lyra 
gez. Schriftführerin Vanessa Rapp 
 
Jugendkapelle Unterstadion 
Unsere Jugendkapelle nimmt am Samstag, 09.03.24 in Dettingen an der Iller an dem  
Jugendwertungsspiel teil. Der Vortrag ist um 13.50 Uhr.  
Unsere Jungmusiker*innen würden sich über Zuhörer sehr freuen.  

_______________________________________________________________________________ 
 
 

Liederkranz Oberstadion 
Einladung 
zur Jahreshauptversammlung des Liederkranzes Oberstadion am Dienstag, den 19.März 2024 um 
19.30 Uhr 
im Gasthof Adler Oberstadion. 
 

Tagesordnung: 1. Eröffnung und Begrüßung 
    2. Totenehrung 
    3. Berichte -Vorstand 
      - Kassier 

4. Beratung zur Zukunft des Liederkranzes 
5. Verschiedenes 

Anträge sind beim Vorstand Georg Steinle schriftlich einzureichen. 
Alle fördernden Mitglieder, Sänger und Freunde des Chorgesangs sind herzlich eingeladen. 
gez. Georg Steinle, Vorstand 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
 

W a s  s o n s t  n o c h  i n t e r e s s i e r t 
________________________________________________________________________________ 
 

Stiftung Liebenau 
Tag der offenen Tür im Olga und Josef Kögel Haus in Ulm-Wiblingen 
ULM-WIBLINGEN – „Hereinspaziert!“ heißt es am Freitag, 15. März 2024, im Olga und Josef Kögel 
Haus der Stiftung Liebenau. Von 9 bis 16 Uhr stehen Besucherinnen und Besuchern die Türen offen. In 
Kooperation mit der Freiwilligenagentur „engagiert in ulm“ e. V. möchte das Haus der Pflege nicht nur 
ehrenamtlich Interessierten einen Einblick in deren Arbeit geben.  
 

Ein vielfältiges Programm erwartet die Gäste: 
9.00 Uhr Führung durch das Haus 
10.00 Uhr Vortrag „Aromapflege in der häuslichen Versorgung“ 
10.30 Uhr Vortrag „Demenz“ 
11.00 Uhr Vortrag „Ernährung im Alter“  
11.00 Uhr Vortrag „Ausbildung in der Pflege“ 
13.00 Uhr Gedächtnistraining 
14.00 Uhr Vortrag „Aromamassage der Hände mit passenden Ölmischungen“ 
15.00 Uhr Führung durch das Haus 
Die Vorträge dauern jeweils ca. 30 Minuten. 
 
 

Schülerinnen und Schülern messen den Blutdruck. Und das Team rund um Einrichtungsleiterin Carolyn 
Thomas steht für Fragen und Informationen zur Verfügung. Und auch für das leibliche Wohl mit Finger-
food und Getränken ist bestens gesorgt.  
TAG DER OFFENEN TÜR 
Freitag, 15. März 2024 von 9 bis 16 Uhr 
Olga und Josef Kögel Haus Schlossstraße 29, 89079 Ulm-Wiblingen, www.stiftung-liebenau.de/pflege 
_______________________________________________________________________________ 
 

Biosphärengebiet Schwäbische Alb e.V. 
 

Genussnacht in der Berg Brauerei mit Linsen, Lein und Buchweizen 
unter dem Motto „Bio schätzen, Vielfalt kennen lernen, Genuss erleben“ am 08. März 2024 von 18:00 
bis 24:00 Uhr ein Abend im Zeichen von regionalen Bio-Lebensmitteln in der Berg Brauerei in Ehingen-
Berg statt. Mit feinem Essen, interessanten Impulsen und Vorträgen, Brauereiführungen, Kreativpro-
gramm für Kinder und Informations- und Verkaufsstände rund um Linse, Lein und Buchweizen und wei-
tere alte Kulturarten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das von der 
UNESCO ausgezeichnete Biosphärengebiet Schwäbische Alb stärkt als Bio-Musterregion den Öko-
landbau und sensibilisiert für mehr Bio im Einkauf, auf den Tellern und in den Köpfen.  
 

Die Geschäftsstelle Biosphärengebiet Schwäbische Alb, die Bio-Musterregion Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb, das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, die Stadt Ehingen, die Firma Lauteracher Alb-
Feld-Früchte, die Kalmenhof GbR, die Kornkreis Erzeugergemeinschaft GmbH, der Kulturpflanzen Alb 
e.V., die Mühle Römerstein EG, der Bio-Bauernhof Weibler und der Bioland-Hof Raiber sind vor Ort 
und gestalten gemeinsam die „Genussnacht in der Berg Brauerei“. 
_______________________________________________________________________________ 
 

SG Griesingen e.V.  
Kabarett-Abend mit Hauptkerle.Ltd in Griesingen 

Am Freitag 15. März 2024 um 20.00Uhr findet in der Mehrzweckhalle Griesingen ein Kabarett Abend 
mit den Hauptkerle und ihrem aktuellen Programm „Frisch gmischlet“ statt.  
Karten gibt es im Vorverkauf für 13,00€ im Rathaus Griesingen oder unter kabarett(at)sg-griesin-
gen.com und an der Abendkasse für 15,00€   
Weitere Infos auch unter www.sg-griesingen.com.  
_______________________________________________________________________________ 

Musikvereins Oggelsbeuren e.V. 
Jahreskonzert 

Zu unserem traditionellen Frühjahrskonzert am Samstag, den 09. März 2024 laden wir Sie recht herzlich 
ab 20 Uhr in die Turn- und Festhalle in Oggelsbeuren ein. 
Die Leiterin der Jugendkapelle Attenweiler-Oggelsbeuren Alina Fischer und unser Dirigent Reiner Mäder, 
haben mit beiden Orchestern wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Konzertprogramm zu-
sammengestellt und einstudiert.  
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Seien Sie jetzt schon gespannt auf einen unterhaltsamen Konzertabend. 
Es freut sich über Ihren Besuch 
Die Jugendkapelle und das Aktive Blasorchester des Musikvereins Oggelsbeuren e.V. 
 

Kinder-Mitmach-Konzert 
Liebe Eltern und Kinder, 
wir laden euch herzlich zu einem interaktiven Mitmach-Konzert ein!  
Lernt verschiedene Instrumente kennen und entdeckt die Welt der Musik. Ihr dürft bei den Piraten der 
Karibik und den tanzenden Vampiren aktiv mitmachen. 

Datum: Samstag, 09. März 2024  
Uhrzeit: 15:00 Uhr 
Ort: Turn- und Festhalle Oggelsbeuren 

Das Kinderkonzert dauert ungefähr 30 Minuten. Es ist keine Anmeldung notwendig. Der Eintritt ist frei. 
Wir freuen uns auf einen musikalischen Nachmittag mit euch! 
_______________________________________________________________________________ 
 

Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
 

Konzert der Preisträgerinnnen und Preisträger des Regionalwettbewerbs  
von „Jugend musiziert“ - Landrat Scheffold überreicht Urkunden 

Zwölf Preisträgerinnen und Preisträger des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ des Jahres 2024 
aus dem Alb-Donau-Kreis stellen sich bei einem Konzert am Sonntag, den 10. März 2024, um 10:30 
Uhr im Großen Saal der Lindenhalle Ehingen (Lindenstraße 51, 89584 Ehingen) vor.  
Allen 31 Preisträgerinnen und Preisträgern des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“ überreicht 
Landrat Heiner Scheffold während des Konzerts ihre Urkunden. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das Preisträgerkonzert zu besuchen. Der Eintritt ist frei.  

Vortrag am 19. März 2024 im Landratsamt Alb-Donau-Kreis 
Tipps zum Gärtnern auf Terrasse und Balkon 

Man muss keinen Garten besitzen, um erfolgreich Gemüse, Kräuter, Blumen und Obst anzubauen. 
Auch auf kleinstem Raum ist das möglich, beispielsweise auf der Terrasse oder dem Balkon.  
 
 

Ulrike Bahmer vom Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis gibt am Dienstag, den 
19. März 2024, um 19 Uhr allen Interessierten Tipps zum Anbau und erläutert wie eine Bepflanzung mit 
guter Ernte das ganze Jahr über gelingt. Der kostenfreie Vortrag findet in der Mitarbeiterlounge des Land-
ratsamtes Alb-Donau-Kreis, Schillerstraße 30 in Ulm, statt und dauert bis etwa 20:30 Uhr. 
Anmeldungen sind nur per Mail bis zum Freitag 15. März 2024 beim Fachdienst Landwirtschaft des 
Landratsamtes Alb-Donau-Kreis unter ernaehrung@alb-donau-kreis.de möglich. 
_______________________________________________________________________________ 
 

Theater Emerkingen e.V. 
Spendenübergabe nach Theaterwochenende 

Am Donnerstag, 22.2.24 konnte wir im Hospiz St. Martin in Kirchbierlingen der Pflegedienstleiterin Fr. 
Graf den Erlös der Aufführungen des Theater-Wochenendes mit „Holzers Peepshow“ im Dezember 
überreichen. 
Uns war es nach dem Tod unseres Regisseurs ein wichtiges Anliegen gewesen, mit dem Erlös des 
Theater-Wochenendes die Palliativ-Versorgung der Region zu unterstützen. 
Wir hoffen zum einen, dass die Arbeit in Hospizen und in der ambulanten Palliativ-Versorgung mehr 
öffentliche Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfährt, und dass mit dem Geld vielleicht Ideen und 
Projekte umgesetzt werden können, die sonst nicht möglich gewesen wären. Wichtig erschien uns die 
Spende auch deshalb, da Hospize verpflichtet sind, einen Teil ihrer Kosten über diesen Weg zu finan-
zieren. 
Fr. Graf berichtete von der Arbeit und dem Leben im Hospiz und führte uns 
durch das historische Gebäude. Ihr war bei ihren Berichten deutlich anzu-
merken, mit welcher positiven Grundhaltung das Team in St. Martin arbeitet. 
Besonders beeindruckt waren die Vertreterinnen und Vertreter des Aus-
schusses und des Bühnen-Teams von der angenehmen Atmosphäre im 
Haus und der ganzheitlichen Arbeit des Hospiz-Teams.  
Als Kultur schaffender Verein war auch interessant zu erfahren, wie kultu-
relle Beiträge für die Gäste im Hospiz jederzeit herzlich willkommen sind.  
_______________________________________________________________________________ 
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Kunst & Näh Werkstatt 
Munderkingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

A n z e i g e n        A n z e i g e n        A n z e i g e n   
________________________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 

E v a n g e l i s c h e  K i r c h e n g e m e i n d e 

R o t t e n a c k e r 
Kirchstraße 33  ○  89616 Rottenacker  ○  Telefon: 07393 / 2298   ○  Telefax: 07393 / 2252 

email: : Pfarramt.Rottenacker@elkw.de  ○  Homepage: www.ev-kirche-rottenacker.de 

________________________________________________________________________________ 
 

Gottesdienste 
Freitag, 8. März 2024 
18:00 Uhr Tonen Gruppe 1 im Gemeindehaus UG 
19:45 Uhr Tonen Gruppe 2 im Gemeindehaus UG 
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Samstag, 9. März 2024 
15:00 Uhr Hospiz-Gedenkgottesdienst in Kirchbierlingen 
Sonntag, 10. März 2024  
Wochenspruch für die Woche nach dem Sonntag Laetare: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und erstirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Johannes 12, 24) 
10:00 Uhr Familiengottesdienst mit dem Kindergarten (Pfarrer Reusch) 
Montag, 11. März 2024 
15:30 Uhr Bücherei bis 17:30 Uhr geöffnet, Haldengäßle 
Dienstag, 12. März 2024 
14.00 Uhr Seniorenmittag 
19:00 Uhr KGR-Sitzung im Kindergarten mit dem Kindergarten 
Mittwoch, 13. März 2024 
09:15 Uhr Eltern-Kind-Gruppe im Gemeindehaus 
15:00 Uhr Konfirmandenunterricht 
20:00 Uhr Kirchenchorprobe 
Donnerstag, 14. März 2024 
12:00 Uhr Oifach essa 
18:30 Uhr All4One 
20:15 Uhr Vorbereitung Kindergottesdienst 

________________________________________________________________________________ 
 

K i r c h l i c h e   M i t t e i l u n g e n 
Vom 9. bis 17. März 2024 

K a t h o l i s c h e   K i r c h e 
Grundsheim, Hundersingen, Oberstadion, Unterstadion 

________________________________________________________________________________ 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Oberstadion 
Dienstag, Mittwoch, Freitag  9.00 – 11.00 Uhr  Donnerstag 15.00 – 18.00 Uhr 
Homepage:     Kirchengemeinde Munderkingen:  www.pfarrgemeinde-munderkingen.de 

Seelsorgeeinheit Donau-Winkel:   www.se-donau-winkel.de  
Pfarramt Oberstadion: 07357-555, Fax-Nr. 07357-921080, E-Mail: StMartinus.Oberstadion@drs.de     
Pfarramt Munderkingen: 07393-2282, Fax: 07393-953982, E-Mail: StDionysius.Munderkingen@drs.de  
Pfarrer Dr. Thomas Pitour  07393/2282 oder 07393/953977 
Pfarrer Dr. Venatius Oforka  07357/555 oder 0152/11727431, E-Mail: frforka@yahoo.com 
Sr. Luise Ziegler Gemeinderef. 07393/959 902, luise.ziegler@drs.de 
Sr. Francesca Trautner, Pastoralref.  07393/959 903, francesca.trautner@drs.de 
Roland Gaschler, Seniorenbeauftr. 07391/758 315, Roland.Gaschler@drs.de 
Jörg Schelhase, Gesamtkirchenpfl. 07393/959 904, GKG.Donau-Winkel@drs.de 
________________________________________________________________________________ 

 

ALLGEMEINE MITTEILUNGEN  
________________________________________________________________________________ 

 
Bußfeiern in der Fastenzeit 
Sonntag 10. März 18.30Uhr in Emerkingen 
Sonntag 17. März 18.30Uhr in Unterstadion 
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Beichtgelegenheiten Winkelgemeinden 
Dienstag 12. März 18.00Uhr in Grundsheim 
Donnerstag 21. März 18.00Uhr in Unterstadion 
Samstag 23. März 17.15Uhr in Oberstadion 
Samstag 23. März 18.00Uhr in Hundersingen 
Beichtgelegenheiten Munderkingen 
Munderkingen, Beichtzimmer, Samstag, 16. März, 17.30 Uhr-18.15 Uhr und Samstag, 23.März 17.30 
Uhr-18.15 Uhr. 
 

Weggottesdienst der Erstkommunionkinder  
Der 6. Weggottesdienst findet am Freitag 15. März um 14.00uhr in der Kirche in Oberstadion 
statt. Unser Thema ist an diesem Weggottesdienst  
„Das Leiden, der Tod und die Auferstehung“. 
 

Euer Erstkommunionteam 
 

Empfang der Hl. Kommunion vor Ostern 
wenn Sie aufgrund Ihres Alters oder einer Krankheit keine Möglichkeit haben an der Feier der 
Heiligen Messe in der Kirche teilzunehmen,aber gerne die Hl. Kommunion empfangen möch-
ten, melden Sie sich bitte im Pfarrbüro (Tel. 07357-555). 
 

Am Dienstag, 26. März ab 10.00 Uhr nach Oberstadion, Mundeldingen, Mühlhausen und Moos- 
beuren und am Mittwoch, 27. März ab 10.00 Uhr nach  
Grundsheim, Hundersingen und Unterstadion 
 

Gesamtkirchengemeinderat 
Der Gesamtkirchengemeinderat trifft sich am Dienstag, 12.03.2024 um 19.30 Uhr in Oberstadion im 
Martinusheim. 
 
Wallfahrt auf den Frauenberg 

In den vergangenen Jahren sind wir von der Kirchengemeinde Oberstadion am  
Schmerzens-Freitag traditionell zum Frauenberg gepilgert. 
In diesem Jahr wollen wir uns am Schmerzens-Freitag 22. März um 17.15Uhr auf dem Parkplatz vor der 
Frauenbergkirche in Munderkingen treffen um dort den Kreuzweg gemeinsam zu gehen und zu beten. 
Im Anschluss findet um 18.30Uhr der Wallfahrtsgottesdienst in der Frauenberg Kirche statt. 
Herzliche Einladung an alle, vor allem aber auch an unsere Erstkommunionkinder mit ihren Familien. 

 

Einladung zu unserer Josefs Feier 
 

Liebe Gemeinde, 
ganz herzlich laden wir Sie  
am Dienstag, den 19. März 2024 um 17.00 Uhr in die  
Kirche nach Unterstadion ein, um mit uns den Namenstag des Heiligen Josefs zu fei-
ern. 
Die Andacht wird gestaltet von den Kindern des Kindergartens Unterstadion. Sr. 
Francesca wird dazu die Feier pastoral begleiten.  
 

Auf ihr Kommen freut sich der 
Kath. Kindergarten St. Josef Unterstadion 
 

„Markt“frühstück in Munderkingen      für jeden / alle / GROß /    klein / jung / alt 

 jeden 3.Freitag, 

 am 15.03.2024, um 8.30 Uhr 

 Gemeindehaus St. Michael, Kirchhof 2, Munderkingen 

1. Stock (Aufzug vorhanden) 

(es braucht nur der kleine Geldbeutel mit) 

Mit 1,- Euro sind sie dabei 

Schauen Sie vorbei,  

wir freuen uns auf Sie –  Ihr Kaffeeteam 
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Kindergottesdienst in Hundersingen  

Am Sonntag 17. März um 9.30Uhr findet in Hundersingen ein Kindergottesdienst  
im Pfarrhaus statt. Wir freuen uns auf Euch! 
Euer Kindergottesdienst Team  
 

Kinder Osteraktion 
 

Liebe Kinder, 
ihr seid jedes Jahr so fleißig und helft dem Kirchengemeinderat dem Christkind und 
dem Osterhasen.  
 

Auch dieses Jahr brauchen wir eure Hilfe. Wir wollen unseren Kirchengarten verschö-
nern. Schaut euch beim Spazierengehen nach einem besonders schönen Stein um. 
Er sollte etwa so groß sein, dass er gut in eure Hand passt (8-10cm). Macht ihn sau-
ber und bemalt ihn dann mit wetterfesten Stiften oder Acrylfarben. Eurer Phantasie ist 
hierbei keine Grenze gesetzt. Bringt den fertigen Stein bis spätestens Palmsonntag mit zur 
Kirche und legt ihn in der Kinderecke im vorbereiteten Körble ab. 
Ich wünsche euch viel Spaß beim Steine suchen und bemalen! 

Euer Osterhase 
 

Aufruf der deutschen Bischöfe zur Fastenaktion Misereor 2024  
Liebe Schwestern und Brüder,  

haben Sie gewusst, dass es weltweit mehr als 30.000 verschiedene Pflanzenarten 
gibt, die vom Menschen für Nahrungsmittel und Textilien genutzt werden können? Die-
sen Reichtum wissen vor allem Kleinbäuerinnen und Kleinbauern zu schätzen. Sie er-
zeugen mit ihren Familien den Großteil der weltweit hergestellten Nahrungsmittel und 
spielen auch eine wichtige Rolle, wenn es um Klima- und Artenschutz geht. Doch die 
Existenz vieler Kleinbauern ist bedroht: Die Folgen des Klimawandels bekommen sie 
deutlich zu spüren. Diese zeigen sich in Wetterextremen und machen Ernten unbere-
chenbar. Dazu kommt, dass wenige große Konzerne den Weltagrarmarkt beherrschen 
und auf Monokulturen und synthetische Pestizide setzen.  
In der diesjährigen Misereor-Fastenaktion kommen Kleinbäuerinnen und Kleinbau-

ern aus Kolumbien zu Wort. Sie sprechen von ihrer Gemeinschaft und Naturverbundenheit, aber auch 
von ihrer Unsicherheit und Existenzangst. Das Leitwort der Fastenaktion lautet „Interessiert mich die 
Bohne“. Kaffeebohnen und Hülsenfrüchte sind in Kolumbien wichtige Handelsgüter und landestypische 
Grundnahrungsmittel. Mit dem Leitwort werden aber nicht nur diese Nahrungsmittel in den Blick ge-
nommen, es kann auch als Anfrage an uns selbst verstanden werden: „Interessiert mich die Bohne – 
Fragezeichen?“ Interessieren uns das Leben und die Zukunft der Kleinbauern in Kolumbien und welt-
weit?  
Lassen Sie uns Interesse zeigen, Anteil nehmen, zuhören und durch unsere Spenden deutlich machen: 
Ja, uns interessiert die Bohne, uns interessiert die Arbeit der Menschen in der kleinbäuerlichen Land-
wirtschaft, die sich um die Natur und ihre Existenz sorgen!  
 

aus dem Jahresprogramm 2024 
der Dekanatsgeschäftsstelle 

Der Mensch als Geschöpf und Schöpfer 
Am Samstag, 9. März, 20.00 Uhr spricht Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Steffel im Saal des Bischof-
Sproll-Hauses, Olgastr. 137, Ulm zum Thema „Der Mensch als Geschöpf und Schöpfer“ in theologi-
scher und philosophischer Perspektive. Der Mensch habe als Abbild Gottes Anteil an dessen Schöpfer-
kraft, zugleich dürfe er sich nicht an seine Stelle setzen. Der Jesuit Lonergan sagte: „Unsere Zeit ist 
eine Zeit für weitreichende Kreativität. Gottes eigene Herrlichkeit sind teilweise wir selbst.“ Irenäus von 
Lyon (+202) prägte ein: „Nicht du bist es, der Gott macht, sondern Gott erschafft dich.“ Zwischen diesen 
Polen vollzieht sich das Menschsein. Ohne Anmeldung. Eintritt frei. Die Onlineteilnahme erfolgt über 
www.zoom.us mit Meeting-ID: 885 269 9290, Kenncode: 196365 ist oder per Telefon über Tel.: 0695 
050 2596, dann Meeting-ID und Kenncode, je mit Raute # abschließen. 
 

Fahrt in die Stuttgarter Liederhalle zu Bruckners Glaubenssymphonie 
Anlässlich des 200. Geburtstag von Anton Bruckner lädt das Dekanat Ehingen-Ulm am Samstag, 6. Ap-
ril zu einer Busfahrt in die Stuttgarter Liederhalle ein. Dort gibt es um 19.00 Uhr die Fünfte Symphonie 
des bekannten Komponisten, die ob ihres grandiosen Schlusschorals die Beinamen  
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„Choralsymphonie“, „Glaubenssymphonie“ oder „Die Katholische“ trägt. Abfahrtszeiten sind 14.45 Eg-
gingen Betriebshof Missel, 15.00 Wiblingen Pranger, 15.05 Donaubad Neu-Ulm, 15.15 Blaustein-Klin-
genstein, 15.18 Herrlingen, 15.25 Blaubeuren, Ankunft Stuttgart ca. 17.00, Symphoniekonzert 19.00, 
Rückfahrt ab ca. 21.00 Uhr. Kirchenmusikdirektor Volker Linz und Dekanatsreferent Dr. Wolfgang Stef-
fel führen im Bus ins Leben Bruckners und die Themen seiner Fünften ein. Nähere Infos und Anmel-
dung über Tel.: 0731/9206010, E-Mail: dekanat.eu@drs.de.  
 

Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit „Donau-Winkel“ 
Samstag 9. März 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Sonntag 10. März 
9.00Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
9.00Uhr Eucharistiefeier Rottenacker 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Emerkingen 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier Unterstadion 
10.30Uhr Eucharistiefeier Hundersingen 
10.30Uhr Eucharistiefeier Unterwachingen 
10.30Uhr Wort-Gottes-Feier Munderkingen 
18.30Uhr Bußfeier Emerkingen 
Montag 11. März 
17.00Uhr Rosenkranz Unterstadion 
18.30Uhr Rosenkranz Pfarrhaus Oberstadion 
Dienstag 12. März 
18.00Uhr Beichtgelegenheit Grundsheim 
18.30Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
Mittwoch 13. März 
7.40Uhr Schülermesse Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Moosbeuren 
18.30Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
19.00Uhr Fatima Rosenkranz Kapelle Mundeldingen 
Donnerstag 14. März 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Freitag 15. März 
17.45Uhr Kreuzwegandacht Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Hausen a. B.  
Samstag 16. März 
18.30Uhr Eucharistiefeier Unterstadion 
18.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
Sonntag 17. März 
9.00Uhr Eucharistiefeier Grundsheim 
9.00Uhr Eucharistiefeier Emerkingen 
9.00Uhr Wort-Gottes-Feier Rottenacker 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier Hundersingen 
 Kindergottesdienst im Pfarrhaus     
10.30Uhr Eucharistiefeier Oberstadion 
10.30Uhr Eucharistiefeier Munderkingen 
18.30Uhr Bußfeier Unterstadion 
________________________________________________________________________________ 

 

GOTTESDIENSTE 
________________________________________________________________________________ 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Oberstadion  
Sonntag 10. März - 4. Fastensonntag (Laetare) 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
Mittwoch 13. März 
7.40Uhr Schüler Wort-Gottes-Feier 
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Freitag 15. März 
14.00Uhr Weggottesdienst der Erstkommunionkinder 
17.45Uhr Kreuzwegandacht 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Ged. f. S. E. Graf Alexander Friedrich von Schönborn, Ged. f. Theresia Missel 
Sonntag 17. März - 5. Fastensonntag 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
 
Filialkirche St. Wendelin, Moosbeuren 
Mittwoch 13. März 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Ged. f. v. A. d. Fam. Hugo Eggert, Ged. f. Theresia Gräter, Jahrtag f. Erwin Rieger 
 Ged. f. v. A. d. Familie Schafitel 
 
Marienkapelle Mundeldingen 
Mittwoch 13. März 
19.00Uhr Fatima Rosenkranz 
 

Pfarrgemeinde St. Martinus, Grundsheim 
Samstag 9. März - Vorabend 4. Fastensonntag (Laetare) 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Dienstag 12. März 
18.00Uhr Beichtgelegenheit 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Ged. f. Eugen u. Hilde Rettich, Ged. f. Edeltraud Buck u. Benjamin Gumper 
 
Sonntag 17. März - 5. Fastensonntag 
9.00Uhr Eucharistiefeier 
 

Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, Hundersingen 
Sonntag 10. März - 4. Fastensonntag (Laetare) 
10.30Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag 17. März - 5. Fastensonntag 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier 
 Kindergottesdienst im Pfarrhaus  
  

Pfarrgemeinde St. Maria und Selige Ulrika, Unterstadion 
Donnerstag 7. März 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Freitag 8. März 
14.00Uhr Beichte der Erstkommunionkinder 
Sonntag 10. März - 4. Fastensonntag (Laetare) 
9.30Uhr Wort-Gottes-Feier 
Donnerstag 14. März 
18.00Uhr Rosenkranz 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
Samstag 16. März - Vorabend 5. Fastensonntag 
18.30Uhr Eucharistiefeier 
 Beauftragung der Kommunionhelferin  Frau Monika Okos 
Sonntag 17. März - 5. Fastensonntag 
18.30Uhr Bußfeier 


